
Tipps zur Schadensregulierung

• Dem Geschädigten steht es grundsätzlich frei, den Sachverständigen seiner Wahl mit der 

Schadensbegutachtung zu beauftragen.

• Bei einem unverschuldeten Unfall  trägt grundsätzlich  - bis auf wenige Ausnahmen 

(Bagatellgrenze bis 750 €) - der Schädiger, bzw. dessen Haftpflichtversicherung die Kosten des 

Sachverständigen.

• Die Höhe eines Wertminderungsanspruchs kann in der Regel erst durch ein Sachverständigen-

Gutachten belegt werden. Ohne Gutachten verzichten Autofahrer häufig auf Wertminderung bis zu 

mehreren hundert Euro.

• Dem Geschädigten steht es frei, sich die Reparaturkosten vom Unfallgegner auf der Basis eines 

von ihm vorgelegten Schadensgutachtens erstatten zu lassen (fiktive Abrechnung).

• Sie haben das Recht, Ihr Fahrzeug in einer von Ihnen ausgewählten Fachwerkstatt Ihres 

Vertrauens reparieren zu lassen.

• Die Beweissicherung über Schadensart und -umfang wird in vielen Fällen benötigt, wenn es zu 

einem Rechtsstreit kommt.

• Ziehen Sie - wenn nötig - einen Rechtsanwalt (Verkehrsrecht) hinzu.

Die Kfz-Prüfstelle Jagel beschäftigt erfahrene und anerkannte Kfz-Sachverständige.

Zu unserem Service gehören unter anderem Schaden-Gutachten, Fahrzeugbewertungen soie die 

Wertermittlung bei Kraftfahrzeugen. Im Falle eines Haftpflichtschadens ermitteln unsere 

Sachverständigen die Höhe des Schadens, den Wiederbeschaffungswert, den Restwert und die 

Ihnen zustehende Wertminderung.

Unsere Sachverständigen stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Sprechen Sie uns an!
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